
Sofern im Wärmeliefervertrag zwischen dem Kunden und der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG nichts 
anderes vereinbart wurde, gelten die in diesem Preisblatt angeführten Preise und Werte. 
(Alle angeführten Preise verstehen sich netto ohne gesetzliche Umsatzsteuer.)

 Entgelt für Messleistungen (Zählermiete)	 150,00 	€/Jahr

 Entgelt für Zählerein- bzw. -abschaltungen	 45,00 	€

 Entgelt für jede erste Mahnung bzw. Wiedervorlage einer Rechnung	 3,50 	€

 Entgelt für jede weitere Mahnung einer Rechnung	 6,00 	€

 Entgelt für Nachinkassotätigkeit vor Ort	 20,00 	€

 Entgelt für Nachinkassotätigkeit per Telefon	 5,00 	€

 Entgelt für Zwischenabrechnungen auf Kundenwunsch	 20,00 	€

 Entgelt für Mehraufwendungen durch nicht 
   automatisierte Verbuchung von Zahlungseingängen	 2,00 	€

Entgelt für Zählerüberprüfung: 
Die Kosten für die auf Verlangen des Kunden durchgeführte Nachprüfung einer Messeinrichtung werden 
nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreitet, trägt die Kosten für die Zählerüberprüfung die IKB AG.

Für zusätzliche vom Kunden gewünschte Einschulungen für Contractinganlagen werden der aktuell 
gültige Stundensatz und eine Anfahrtspauschale verrechnet.

Für die Behebung von durch Kunden verursachte Störungen der Contractinganlagen erfolgt die Ver-
rechnung nach aktuell gültigem Stundensatz. Zusätzlich wird eine Anfahrtspauschale verrechnet.

Gemäß den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)“ für Wärmelieferungsverträge der Innsbrucker 
Kommunalbetriebe AG werden im Fall eines Wärmemengenzählerausfalles folgende Wirkungsgrade für 
die Verrechnung herangezogen:

85 % – Gas-Brennwert bezogen auf Verrechnungsbrennwert	
85 % – Öl-Brennwert bezogen auf Heizwert	
80 % – Pellets	
80 % – Hackgut	
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